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Strafvorschriften für den passiven Luftschutz, von Prof. v. waidkirch

Die Verordnung über die Bildung örtlicher
Luftschutzorganisationen, die Prüfung zahlreicher
Fragen aus dem Gebiete des industriellen
Luftschutzes und vielfache praktische Erfahrungen
Hessen seit einiger Zeit erkennen, dass der Erlass
von einheitlichen Strafvorschriften notwendig sei.

In den Kantonen und den luftschutzpflichtigen
Ortschaften hatte sich das Bedürfnis nach
strafrechtlichen Sanktionen besonders deutlich
feststellen lassen. Eine Reihe von Kantonen suchten
die Lücke in ihren Vollziehungsmassnahmen
auszufüllen. So schrieb beispielsweise die aargauische
Verordnung vom 7. Januar 1935 Busse von Fr. 5.—
bis Fr. 20.— oder zuchtpolizeiliche Bestrafung vor,
die solothurnische Verordnung vom 22. November
1935 Busse von Fr. 3.— bis Fr. 50.—. Bei diesen
Strafandrohungen hatte man vor allem Verstösse

gegen die Disziplin innerhalb der
Luftschutzorganisationen im Auge. Viel weiter ging ein
waadtländischer Beschlussesentwurf, der Busse

von Fr. 100.— bis Fr. 1000.—• und Gefängnis bis zu
drei Monaten vorsah.

Nachdem im Bundesbeschlusse vom 29.
September 1934 die Zuständigkeit des Bundes für das

ganze Sachgebiet des passiven Luftschutzes
festgelegt wurde, musste es zu unhaltbaren Zuständen
führen, wenn jeder Kanton die ihm angemessen
erscheinende strafrechtliche Regelung auf eigene
Faust vornehmen könnte. Uebrigens fingen auch
Gemeinden an, von sich aus Anordnungen aufzu¬

stellen, so dass die Zersplitterung noch viel grösser
hätte werden können. Abgesehen von diesen
tatsächlichen Erscheinungen ist aber vor allem
hervorzuheben, dass das Bedürfnis nach einheitlicher
Regelung der Strafsanktionen in der ganzen
Materie begründet ist.

Erwies sich die Aufstellung von Strafvorschriften

durch den Bund als geboten, so erhob sich
zunächst die Frage, welcher Weg formell beschritten

werden sollte. Es Hess sich an den Erlass eines
Bundesbeschlusses oder an die Regelung durch
einen Beschluss des Bundesrates denken.

Im allgemeinen ist die Rechtslage die, dass für
den Erlass von Strafvorschriften die Bundesversammlung

zuständig ist. Es gilt dies insbesondere
für Sachgebiete, in denen der Bundesrat nur für
den Vollzug kompetent ist, und zwar auch dann,
wenn ihm der Vollzug noch besonders übertragen
wurde. Das Bundesgericht hat aus Art. 113, Absatz

3, der Bundesverfassung geschlossen, dass es

Vollziehungsverordnungen des Bundesrates
überprüfen könne.

Anders verhält es sich aber dann, wenn sich die
Zuständigkeit des Bundesrates auf eine von der
Bundesversammlung besonders erteilte Ermächtigung

stützt. Das Bundesgericht hat denn auch
anerkannt, dass der Bundesrat befugt sei,
allgemein verbindliches Recht zu setzen, und zwar
auch Strafvorschriften. Zu diesem Ergebnis kam
das Bundesgericht namentlich im Hinblick auf
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